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1. Allgemeines 

Unsere Lieferungen, Leistungen, Angebote und 
sonstigen rechtsgeschäftlichen Handlungen erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingun-
gen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Ge-
schäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der 
Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten die-
se Bedingungen als angenommen. Gegenbestäti-
gungen des Käufers unter Hinweis auf seine Ge-
schäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit wi-
dersprochen. Abweichungen von diesen Geschäfts-
bedingungen sind nur wirksam, wenn sie von uns 
schriftlich bestätigt werden. Für die Entsorgung evtl. 
Verpackungsmaterialien hat der Empfänger selbst 
Sorge zu tragen.   

 

2. Angebot und Vertragsschluss 

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbind-
lich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellun-
gen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schrift-
lichen oder fernschriftlichen Bestätigung. Das gleiche 
gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenab-
reden. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte 
oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, 
wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 
Unsere Verkaufsangestellten sind nicht befugt, 
mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche 
Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des 
schriftlichen Vertrages hinausgehen. 

 

3. Preise 

Soweit nicht anders angegeben, halten wir uns an die 
in der jeweils gültigen Preisliste aufgeführten Preise 
gebunden. Alle in der Preisliste aufgeführten Preise 
verstehen sich zzgl. Porto- und Verpackungskosten 
und zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätz-
liche Lieferungen und Leistungen werden gesondert 
berechnet. Bei Bestellungen bis zu 200,-EUR netto 
berechnen wir zusätzlich zu den Porto- und Verpa-
ckungskosten eine Verwaltungsaufwandspauschale. 

 

4. Lieferung 

Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder 
unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen 
der Schriftform. Vereinbarte Lieferfristen beginnen 
erst nach völliger Klarstellung aller Ausführungs-
einzelheiten sowie der Abklärung aller technischen 
Fragen und setzen die Erfüllung aller anderen erfor-
derlichen Mitwirkungspflichten des Käufers voraus. 
Sie verstehen sich stets ausschließlich der Trans-
portdauer. Alle Lieferungen erfolgen auf Rechnung 
und Gefahr des Käufers. Transportversicherungen 

erfolgen nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käu-
fers. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund 
höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die 
uns die Lieferung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen (Streik, Aussperrung, behörd-
liche Anordnungen, etc.) sind auch bei verbindlich 
vereinbarten Fristen und Terminen von uns nicht zu 
vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung bzw. 
Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer 
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder 
wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teil-
weise vom Vertrag zurückzutreten. Wenn die Behin-
derung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer 
nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, 
hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag 
zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder 
werden wir von unserer Lieferverpflichtung frei, so 
kann der Käufer hieraus keine Schadensersatz-
ansprüche herleiten. Sofern wir die Nichteinhaltung 
verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu ver-
treten haben oder uns in Verzug befinden, steht dem 
Käufer ein Anspruch auf Verzugsentschädigung in 
Höhe von 0,5 % für jede vollendete Woche des 
Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % 
des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen 
Lieferungen und Leistungen zu. Darüberhinausge-
hende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, 
der Verzug beruht zumindest auf grober Fahrlässig-
keit. 

 

5. Teillieferungen 

Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jeder-
zeit berechtigt. 

 

6. Gefahrübergang 

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zu-
fälligen Verschlechterung der Produkte geht mit der 
Übergabe der Produkte, beim Versendungskauf mit 
der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den 
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Ver-
sendung bestimmten Person oder Anstalt auf den 
Käufer über. 
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7. Mangel der Sache 

Ist das von uns gelieferte Produkt mangelhaft, so 
sind wir nach unserer Wahl zunächst zur Beseitigung 
des Mangels (Reparatur) oder zur Lieferung einer 
mangelfreien Sache (Neulieferung) berechtigt. Der 
Käufer muss offensichtliche Mängel innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen ab Empfang der Produkte 
schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendma-
chung des Mangelanspruchs ausgeschlossen. Zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb 
der Frist nicht entdeckt werden können, sind uns 
unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. 
Den Käufer trifft die volle Beweislast für sämtliche 
Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den 
Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des 
Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 
Die Rechte des Käufers wegen eines Mangels des 
gelieferten Produkts verjähren in zwei Jahren ab Ab-
lieferung der Sache. Als Beschaffenheit des Produkts 
gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des 
Herstellers als vereinbart. Öffentliche Neuerungen 
Anpassungen oder Werbung des Herstellers stellen 
daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsan-
gabe des Produkts dar. Erhält der Käufer eine man-
gelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lie-
ferung einer mangelfreien Montageanleitung ver-
pflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel 
der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Mon-
tage nicht entgegensteht. Garantien im Rechtssinne 
erhält der Käufer durch uns nicht. Herstellergarantien 
bleiben hiervon unberührt. Unberührt bleiben die 
Rechte des Käufers aus den §§ 478, 479 BGB. 

 

8. Eigentumsvorbehalt 

Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich 
sämtlicher Saldoforderungen aus dem Kontokor-
rent), die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den 
Käufer jetzt oder zukünftig zustehen, werden uns die 
folgenden Sicherheiten gewährt, die wir auf Verlan-
gen nach unserer Wahl freigeben, soweit ihr Wert die 
Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. Die Ware 
bleibt unser Eigentum. Verarbeitung oder Umbildung 
erfolgen stets für uns als Hersteller, jedoch ohne 
Verpflichtung für uns. Wird die Ware mit anderen 
Gegenständen vermischt, verbunden oder verarbei-
tet, so tritt der Käufer, soweit wir nicht ohnehin 
Miteigentümer der neuen Sache nach dem Verhältnis 
des Wertes der Vorbehaltsware (Einstandspreise) zu 
dem der anderen Ware im Zeitpunkt der Vermi-
schung, Verbindung oder Verarbeitung geworden 
sind, schon jetzt sein Eigentum bzw. Miteigentums- 
und Besitzrecht an der neuen Gesamtheit an uns ab 
und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Geräte, an 
denen uns Miteigentum zusteht, werden nachfolgend 
als Vorbehaltsware bezeichnet. Der Käufer ist be-
rechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen 

Geschäftsgang zu verarbeiten und zu veräußern, so-
lange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder 
sonstige Sicherungsübereignungen sind unzulässig. 
Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen 
Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) 
bzgl. der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen 
(einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus 
dem Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt siche-
rungshalber in vollem Umfang an uns ab. Wir er-
mächtigen den Käufer widerruflich, die an uns abge-
tretenen Forderungen für eigene Rechnung und im 
eigenen Namen einzuziehen. Diese Einzugsermäch-
tigung kann von uns widerrufen werden, wenn der 
Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ord-
nungsgemäß nachkommt. Bei Zugriffen Dritter auf 
die Vorbehaltsware wird der Käufer auf unser Eigen-
tum hinweisen und uns unverzüglich benachrichti-
gen. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers 
sind wir berechtigt, nach Rücktritt vom Vertrag die 
Herausgabe der Vorbehaltsware oder ggf. die Abtre-
tung des Herausgabeanspruchs des Käufers gegen-
über Dritten zu verlangen. Der Käufer verpflichtet 
sich, die zur Geltendmachung unserer Rechte erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen und die hierzu erfor-
derlichen Unterlagen auszuhändigen.   

 

9. Zahlung 

Grundsätzlich erfolgt die Lieferung, soweit keine 
anderen Vereinbarungen getroffen wurden, per 
Nachnahme. Bei Lieferung auf Rechnung müssen 
die Modalitäten gesondert vereinbart werden. Sollte 
der Käufer die gesondert vereinbarten Zahlungsbe-
dingungen nicht einhalten, so erfolgen weitere Belie-
ferungen ohne Ankündigung per Nachnahme. Wir 
sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmun-
gen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen 
ältere Schuld anzurechnen und den Käufer über die 
Art der erfolgten Verrechnung zu informieren. Sind 
bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir 
berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, 
dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforde-
rung anzurechnen. Eine Zahlung gilt dann als erfolgt, 
wenn wir über den Betrag verfügen können. Schecks 
und Wechsel werden nur zahlungshalber angenom-
men, so dass die Zahlungsverpflichtung erst nach 
vollständiger Gutschrift bei uns als erbracht gilt. 
Gerät der Käufer in Verzug, so sind wir berechtigt, 
von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe 
von 8% über dem Basiszinssatz zu berechnen. Wir 
behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden 
nachzuweisen und geltend zu machen. Bei Zah-
lungsverzug werden alle gewährten Rabatte, Skonti 
und sonstigen Vergütungen hinfällig. Ferner können 
wir weitere Lieferungen auf diesen sowie auf andere 
Verträge ganz oder teilweise zurückhalten oder ab-
lehnen und die sofortige Bezahlung aller Lieferun-
gen, Vorauskasse sowie bei Verschulden Schadens-
ersatz verlangen. Die voraus genannten Rechte 
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stehen uns auch dann zu, wenn hinsichtlich des 
Käufers, seiner Gesellschafter oder der Unterneh-
men seines Bereichs Umstände bekannt werden, die 
die Kreditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen. 
Bestehen solche Verhältnisse bei einem Wechselbe-
teiligten, so können wir sofortige Barzahlung verlan-
gen. Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, 
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festge-
stellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Au-
ßerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungs-
rechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 

10. Haftungsbeschränkung 

Wir haften nicht bei fahrlässiger Verletzung unwe-
sentlicher Vertragspflichten. Die vorstehende Haf-
tungsbeschränkung betrifft nicht die Ansprüche des 
Käufers aus Produkthaftung. Weiter gilt die Haftungs-
beschränkung nicht bei uns zurechenbaren Körper- 
und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Le-
bens des Käufers. Geräte ohne Zulassung (ohne 
FTZ- bzw. DPD-Nummer) dürfen in Deutschland 
nicht bzw. nur bei bestimmten Produkten mit Ein-
schränkungen betrieben werden (für das Ausland 
gelten die jeweiligen Bestimmungen). Der Käufer 
bzw. Händler ist verpflichtet, Endabnehmer über die 
gesetzlich bestehenden Einschränkungen der Nut-
zung ausführlich und gesondert zu belehren. Für dar-
aus entstehende Schäden oder Folgeschäden haften 
wir nicht. 

 

11. Gewerbliche Schutzrechte 

Wir sind dem Käufer nicht zu Schadensersatz ver-
pflichtet, wenn durch den Vertrieb oder Gebrauch der 
von uns gelieferten Ware gewerbliche Schutzrechte 
Dritter beeinträchtigt werden. 

 

12. Software 

Die Überlassung von Softwareprogrammen erfolgt 
gemäß den Lizenzbedingungen der jeweiligen Li-
zenzgeber. Der Leistungsumfang der Software ergibt 
sich aus den Lizenzbedingungen der Lizenzgeber 
sowie den Leistungsbeschreibungen und sonstigen 
Benutzerhinweisen, die in den entsprechenden Be-
nutzerhandbüchern abgedruckt sind. Dies gilt ins-
besondere auch für die Anwendungseinschränkun-
gen. Die Softwarevergütung schließt die Installation, 
Schulung und Einarbeitung nicht ein. 

 

 

13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, 
Teilnichtigkeit 

Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten 
Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer 
gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, ins-
besondere die Vorschriften des Handelsgesetzbu-
ches und für Rechtsbeziehungen mit dem europäi-
schen Ausland das Einheitliche Kaufgesetz (EKG). 
Soweit der Käufer Vollkaufmann im Sinne des Han-
delsgesetzbuches oder eine juristische Person ist, 
wird Wipperfürth als ausschließlicher Gerichtsstand 
für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar 
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten bestimmt. 
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedin-
gungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so 
wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestim-
mungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Eine 
unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame 
Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen 
Zweck der Vereinbarung und dem mutmaßlichen 
Parteiwillen entspricht. 
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